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Der Frauenstimmrechtsverein
Zürich wird 75 Jahre alt
In den neunziger Jahren zählten die
Schweizerinnen und im besondern die
Zürcherinnen zur Avantgarde im Kampf
um das Frauenstimmrecht, Nach 75 Jah-
ren Hoffnungen und Enttäuschungen ste-
hen wir immer noch auf der «Warteliste».
Wie lange noch?
Aus der Gründungsgeschichte:
Am 10. November 1893 wurde in Zürich
der Schweizerische Verein für Frauenbil-
dungsreform auf Initiative der Schriftstel-
lerin H. Bucelio-Stürmer gegründet. Zweck
des Vereins war die «Hebung der Frauen-
bildung in beruflicher, intellektueller und
sozialer Beziehung und Erweiterung aller
darauf beruhenden Arbeitsgebiete der
Frau».
Zwei Tage später, am 12. November 1893,
wurde -— wiederum in Zürich — der
Frauenrechtsschutzverein von der ersten
schweizerischen Juristin, Frau Dr. iur.
Emilie Kempin, gegründet. Die Statuten
nannten als Zweck: «Hebung der rechtli-
chen und sozialen Stellung der Frau,
Schutz der Frauen in Verfolgung ihrer
Rechte, Hebung des Solidaritätsgefühls
unter den Frauen». Als Mittel sind ge-
nannt: Diskussion der einschlägigen Ge-
setze, Reformvorschläge in Form von Pe-
titionen und Anträge an die Behörden,
Rechtsbelehrung der Frauen durch Vor-
träge, Erteilung von unentgeltlichen
Rechtskonsultationen.
1896 fand in Genf der erste schweizeri-
sehe Frauenkongress statt, der den Zu-
sammenschluss der Frauen forderte. Da
sich die Ziele beider Vereine immer näher
kamen, wurde am 24. September 1896 im
Grossmünsterschulhaus beschlossen, die
Vereine für Frauenbildungsreform und

Frauenschutz zu verschmelzen unter dem
neuen Namen Union für Frauenbestrebun-
gen. Als 1909 der Schweizerische Verband
für Frauenstimmrecht gegründet wurde,
erfolgte die Umbenennung in Frauen-
stimmrechtsverein.
Haben wir Grund — zu feiern?
Ja! Wir sollen dankbar des Einsatzes all
jener Frauen gedenken die seit vier Ge-
nerationen bewusst um die Besserstellung
der Frau in rechtlicher, bildungsmässiger
und sozialer Beziehung gekämpft und
Kraft, Zeit und Geld geopfert haben. 1899
war die Union Mitbegründerin des Bundes
Schweizerischer Frauenvereine gewesen
und hatte sich am Statutenentwurf betei-
ligt. Schon 1895 hatte sie öffentlich im
Stadttheater Zürich das Frauenstimmrecht
gefordert; ihre Delegierte brachte 1903 an
der Generalversammlung des BSF in Genf
dieses Thema dort zum ersten Mal zur
Sprache und suchte die Anwesenden von
dessen Notwendigkeit zu überzeugen.
Wie sollen wir feiern?
Der Möglichkeiten sind viele. Besinnliche
Morgenstunde in der Kirche oder im Thea-
ter, entspannendes Beisammensein am
Nachmittag. Demonstration mit Fackelzug,
Sitzstreik vor dem Regierungsgebäude
oder Arbeitsstreik. Alle diese Möglichkei-
ten wären irgendwie zeitgemäss und ver-
ständlich. In welcher Form möchten Sie,
liebes Mitglied, diesen Gedenktag bege-
hen? Melden Sie Ihre Vorschläge der Prä-
sidentin oder Redaktorin — aber noch
diesen Monat, damit bald geplant werden
kann.
Sollte zufällig eines unserer Mitglieder am
10. oder 12. November 1893 geboren sein,
möchten wir dieses Geburtstagskind be-
sonders herzlich feiern.

Lydia Benz-Burger
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